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Von Johannes Schramm und Josef Aicher
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Vergaberecht
Rg:'if nänr'L_-,t\-JF Lr sr'rV\_r

** Clean Vehicles Directive 291
Förderung sauberer Straßenfahrzeuge zur Unterstützung einer emissionsarmen Mobilität
Ab 2. 8. 202L ist bei der Beschaffung von Straßenfahrzeugen die Clean Vehicles Directive des Europäischen
Parlaments und des Rates vom 12.7.2019 zu berücksichtigen. Diese Clean Vehicles Directive *ird rrot
allem im Bereich der Beschaffung von Bussen für den öff Personennahverkehr (,,öPNV") insofern weit-
reichende Konsequenzen haben, wenn es darum geht, die fiir Österreich geltende Mindestquote an ,,saube-
ren" Bussen zu erreichen. Der vorliegende Beitrag gibt einen Überbiick fiir solche Beschaffungsvorhaben.
Von Harald Küchli

** E-Procurement, praktische Erfahrungen und rechtlicher Rahmen - Teil 2. . . . . 297
Mit 18' 10. 2018 sind die Bestimmungen des BVergG 2018 betreffend eVergabe zu ihrem größten Teil in
Kraft getreten. Die Bestimmungen sind inhaltlich mit den europarechtlichen Vorgaben ident. Letztere wur-
den in der Lit bereits umfassend aufgearbeitet. Mit der eVergabe könnte die.elektronische Auktion zuneh-
mend an praktischer Bedeutung gewinnen. Dynamische Beschaffungssysteme und elektronische Kataloge
dürften hingegen auch weiterhin eine vergleichsweise geringere Bedeutung haben. Der Beitrag wurde zwar
bereits im Herbst 2018 fertiggestellt. Da die Erfahrungen und Analysen iW äus dem internationule.t Umfeld,
auf denen der Beitrag aufbaut, aber - soweit ersichtlich - nichts an fürer Aktuaiität eingebüßt haben, ist aus
der Sicht des Verfassers die Aktualität unverändert gegeben.
Von Albert Oppel

-* weitere ausgewählte Fragen des Vergaberechtsschutzes 2gs
Nach Fertigstellung des vorangegangenen Beitrags des Verfassers zu Graubereichen des Vergaberechts-
schutzes haben sich weitere Themen ergeben. Diese werden nachfolgend in loser Reihenfolge behandelt.
Wie bereits der vorangegangene Beitrag, so konzentriert sich auch dieser Beitrag auf Graubereiche bzw
kontroversielle Bereiche des Vergaberechtsschutzes. Es wird wiederum versucht, soweit als möglich Lö-
sungsvorschläge anzubieten. Der Beitrag bewegt sich jedoch - wiederum - zum überwiegenden Teil nicht
auf gesichertem Terrain. Das gesicherte Terrain ist durch die bestehende Rsp und durch die Lit - von
Leitsatzkommentaren über Kommentarliteratur bis zu systematischen Darstellungen des Vergaberechtes
- ohnedies ausreichend erschlossen.
Von Albert Oppel

;7-V*- L*gtsetzkarte!
-,F zvB-LSK 2020/60-68 306
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"+ Die korrekte Durchführung einer vertieften Angebotsprüfung
BVwG 1 5. 4. 2020, W139 2225216-2/32E
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.'+ PraktiscÄ" unO dogmatische Hürden beim Recht auf Sicherstellung
nach$1170bABGB
Die praktische Ausübung des Rechts auf Sicherstellung nach S 1170b ABGB steht immer wieder vor ähn-
lichen Hürden: Zu diesen ,,Klassikern" gehören der Vorwurf der rechtsmissbräuchlichen Inanspruchnahme
des Rechtsl Unklarheiten über die zulässige Art und Ausgestaltung des Sicherungsmittels und Detailfragen
in Bezug auf den notwendigen Inhalt des Sicherstellungsbegehrens. Diesen Problemen ist der Beitrag ge-
widmet.
Von Alexander Schopper

il?;rr ii f q " : 1-.nr l-r : r n'.,I lt-,1,' lLüfJl '-li-. I tlJl iU
** versicherungsunternehmen als Garant einer abstrakten Bankgarantie
als Haftrücklassgarantie. . .

oGH 27.2.2020,8 0b 142/19v
,l!ii,s.nnrcrl;ung tLtrd. Ptit:;istipp',,on'l'tttjsntt Chiu'it.t-{)bt'rilrltitinJr
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Mag. Harald Küchli, Rechtsanwalt und Contract Partner bei SHlvlp Schwartz Huber-
Medek Pallitsch Rechtsanwälte GmbH
Dr. Albeft Oppel, Richter des Verualtungsgerichts Wien
Mag. Hannes Pesendorfer, Rechtsanwalt und Partner bei Schramm öhbr Fechts-
anwälte
Univ.-Prof. D(. Alexander Schoppei Universität lnnsbruck

IDer Redaktionsbeirat]
Dr. Stephan Denk, Rechtsanwalt bei Freshfields Bruckhaus Deringer
Dr. Heimo Ellmer, Leitet der Abteilung Baunormung, Referent für Vergabewesen
im österreichischen Normungsinstitut, LeKor an der FH Technikum Kärnten, Sach-
verständiger
Dr. Hans Gö//es, Sachverständiger für Vergabe, und Verdingungswesen,
Autor zahlreicher Publikationen in den Bereichen Bauvertrag und Vergabe
Mag. Reinhard Grasböck Richter des BundesveMaltungsgerichts
Doz. Dt. Brigitte Gutknecht, lnstitut für Staats- und VeMaltungsrecht der
Universität Wien
Univ.-Prof. Dl Dr. Ändreas Kroplk Professor für Bauwirtschaft und Baumanagement
an der TU Wien, geschäftsführender Gesellschafter der Bauwirtschaftlichen Beratunq
GmbH mit Sitz in Perchtoldsdorf bei Wien, Sachverständiger

Dr. Rudolf Lessiak, Bechtsanwalt und Seniorpartner einer Kanzlei mit SchwerpunK
im Vergaberecht
Dr. Matthias Öhlet Rechtsanwalt und Partner bei Schramm Öhler Rechtsanwälte
Mag. Franz Pachner, BMWFW iR

IBundesländerkorrespondentlnnen]
Mag. Ofto-l mre Pathy, Landesverwaltungsgericht Vorarlberg
Dr. Robeft Berger, Amt der Salzburger Landesregierung
Dt. Doris Hattenberget Universität Klagenfurt
Mag. Beatrix Lehner, Bichterin des Bundesverwaltungsgerichts (Außenstelle Graz)
Dr. Albeft Oppel, Richter des Verwaltungsgerichts Wien
Mag. Christian Ruzicka, Stadt Wien, MA 63
Dr. Sigmund Rosenkranz, Senatsvorsitzender des Landesverualtungsgerichts Tirol
Mag. Manja Schbssarschiretz, Landesverwaltungsgericht Steiermark
Mag. Karin Schnabl, Landesverwallungsgericht Steiermark
Dr. Volker Wurdinger, LandesveMaltungsgericht Tirol

Die veröffentlichten Beiträge geben die persönliche Meinung der/des jeweiligen Au-
torin/Autors wieder, welche sich nicht unbedingt mit der Meinung der Behörde, der
die/der jeweiljge Autorin/Autor angehöd, decken muss.
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4. Deutschen Arbeitsrechtstag

Als der 4. Deutsche Arbeitsrechtstag Ende Januar in Berlin stattfand, ahnte noch niemand,
welche Aktualität eines der dort diskutierten Themen keine zwei Monate später erlangen sollte:
Von ,,Corona" war in Deutschland noch nichts zu spüren und dementsprechend waren Fragen
zu Video- und Audio-Betriebsratssitzungen oder virtuellen Betriebsversammlungen zu diesem
Zeitpunkt kein akutes Problem der Praxis.

Der Arbeitsrechtstag widmete sich - quasi voradsschauend - diesen und anderen Themen
anlässlich des 100-jährigen Bestehens betriebsverfassungsrechtlicher Normen. Yom 29.1,.2020
bis 31.1.2020 diskutierten viele namhafte Interessenvertreter, Richter und Professoren die
Aktualität des BetrVG unter dem Titel ,,100 Jahre Betriebsverfassung - Reformstau oder solides
Fundament?". Formelle Vorgaben für Betriebsratsbeschlüsse, Videokonferenzen für Sitzungen
und sonstiger Einsatz digitaler Technologien waren Teil der Diskussion auf dem ersten Panel.
Ebenso wie auf den anderen beiden Panels, die sich einerseits mit materiellen Fragen (Panel II)
und andererseits mit der Reichweite des BetrVG (Panel III) befassten, wurde unter Einbeziehung
des Publikums aus verschiedenen Blickrichtungen heraus über Vor- und Nachteile, Regelungen
und Regelungslücken, Probleme und Lösungen debattiert. 

'Was im Einzelnen thematisieit wuide
und welche Lösungen und Vorschläge dabei erarbeitet wurden, lesen Sie auf den folgenden
Seiten:

Professor Dr. Henssler, Universität zu Köln, hat auch in diesem Jahr die ebenso ehren- wie
anspruchsvolle Aufgabe übernommen, die wesentlichen Punkte und Erkenntnisse aus den ein-
zelnen Panels am Ende der Veranstaltung in einem Gesamtbericht zusammenzufassen. Die
NZA, die den Arbeitsrechtstag dankenswerter Veise von Beginn an unterstützt, veröff.entlicht
den redaktionell aufbereiteten und um Fußnoten ergänzten Gesamtbericht in dieser Beilage.
Dies ermöglicht es allen, insbesondere denjenigen, die nicht am 4. Deutschen Arbeitsrechtstag
teilnehmen konnten, die Diskussion (erneut) nachzuvollziehen und einen Überblick über die
Veranstaltung und ihre Themen zu erlangen.

Bevor ich Ihnen viel Vergnügen bei der Lektüre wünsche, erlauben Sie mir noch den Hinweis
auf die abrundenden Aufsätze, die im Vorfeld des Arbeitsrechtstags in den Ausgaben 231201,9

und 212020 der NZA veröffentlicht wurden sowie darauf, dass im Januar 2022 der nächste
Arbeitsrechtstag stattfinden wird.

Ich freue mich auf ein'Vüiedersehen beim 5. Deutschen Arbeitsrechtstag!

Ihre Kathrin Schulze Zumkley
I
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THEMA - STEUERRECHT

Benedikt Hörtenhuber: Betriebliche Altersvorsorge durch Pensionskassen im österreichischen Ertragsteuerrecht 3

Die betrieblicheAltersvorsorge durch Pensionskassen - die sogenannte Pensionskassenzusage - ist eine attraktive Möglichkeit
der ergänzenden Altersvorsorge durch den Arbeitgeber. Die betriebliche Leistungszusage wird dabei auf eine rechtlich
selbstständige Pensionskasse ausgelagert und bietet zahlreiche steuerliche Vorteile sowohl für den Arbeitgeber als auch für
den Arbeitnehmer. ln seinem Beitrag gibt Dr. Benedikt Hörtenhuber einen Überbtick über die betriebtiche Altersvorsorge durch
Pensionskassen und die steuerliche Behandlung der Beitragsleistung im österreichischen Ertragsteuerrecht.

RECHTSPRECHUNG

IIARBEITSRECHT
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